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Abkürzungsverzeichnis

BfM Bundesamt für Migration
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
SEM Staatssekretariat für Migration
EU Europäische Union
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
EFZ Eidgenössische Fähigkeitszeugnis
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
UNHCR Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
ARK Schweizerische Asylrekurskommission
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005) 

heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
IOM Internationale Organisation für Migration
GWK Grenzwachtkorps
SONAS Sonderstab Asyl
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren
EBA Eidgenössisches Berufsattest

ODM Office fédéral des migrations
DFJP Département fédéral de justice et police
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
SEM Secrétariat d'Etat aux migrations
UE Union européenne
DDC Direction du développement et de la coopération
CDAS Confèrence des directrices et dirceteurs cantonaux des affaires sociales
CFC Certificat fédéral de capacité
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
CRA Commission suisse de recours en matière d'asile
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005) 

aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

OIM Organisation Internationale pour les Migrations
CGFR Corps des gardes-frontière
SONAS Etat-major spécial asile
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
AFP Attestation fédérale de formation professionnelle
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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En décembre, Evelyne Widmer-Schlumpf a répondu par la négative à la demande du
Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) de réintroduire des contingents de réfugiés.
La cheffe du DFJP n’a ainsi pas suivi les recommandations des organisations d’aide
pour les réfugiés, de la commission fédérale pour les questions de migration et du
groupe de travail mis en place par son département. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.12.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Um das berufliche Potential von spät eingewanderten Personen ausserhalb des
Asylbereichs besser ausschöpfen zu können und um die «Sozialhilfeabhängigkeit bzw.
das Sozialhilferisiko» dieser Personengruppe zu reduzieren, beschloss der Bundesrat
im Mai 2021, das bereits angelaufene Pilotprogramm Integrationsvorlehre (INVOL), das
bis anhin nur jungen Personen innerhalb des Asylbereichs zugänglich war, zu erweitern
und zu verlängern. Gelten soll dieses sogenannte Programm «Integrationsvorlehre
Plus» (INVOL+), an dem sich 17 Kantone beteiligen, ab Sommer 2021 bis und mit
Sommer 2024, wofür der Bund insgesamt einen finanziellen Beitrag von CHF 44.8 Mio.
aufwendet. 
In seiner Medienmitteilung präsentierte der Bundesrat des Weiteren erste Zahlen zum
zweiten Laufjahr des INVOL-Programms: In diesem Jahr hätten 867 Personen das
Programm gestartet, wovon 737 das Ausbildungsjahr erfolgreich absolvierten (85%). Von
Letzteren hätten daraufhin knapp 70 Prozent (N=514) eine Lehrstelle mit EBA oder EFZ
beginnen können – 59.3 Prozent gemessen am Total aller Personen, die das Programm
begonnen hatten. Dies sei vergleichbar mit den Zahlen aus dem ersten INVOL-
Durchführungsjahr. 
Zeitgleich gab der Bundesrat nach Abschluss von Subventionsverträgen mit 14 Kantonen
die Lancierung des Pilotprogramms «Finanzielle Zuschüsse zur Arbeitsmarktintegration
von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen» bekannt. Im Rahmen dieses
Programms werden Arbeitgebende für den «ausserordentlichen
Einarbeitungsaufwand», der durch die Anstellung von Flüchtlingen oder vorläufig
aufgenommenen Personen anfalle, finanziell entschädigt. Ziel des dreijährigen
Pilotprojektes, für das der Bundesrat einen Beitrag von CHF 11.4 Mio. einsetzt, ist, dass
pro Jahr mindestens 300 Personen dieser Gruppe einen Vertrag für eine unbefristete
oder zumindest längerfristige Arbeitsstelle erhalten. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.05.2021
MARLÈNE GERBER

Asylpolitik

Auf den 2. Oktober trat das Gesetz über die Schaffung eines Bundesamtes für
Flüchtlinge (BFF) in Kraft. Entgegen früher geäusserter Rücktrittsabsichten wird Peter
Arbenz dem neuen Amt bis mindestens Ende 1992 vorstehen. Die Bestätigung von
Arbenz wurde von der Linken, die im Vorjahr noch lautstark seinen Rücktritt verlangt
hatte, und den Hilfswerken ziemlich kommentarlos zur Kenntnis genommen. Zu diesem
weniger emotionalen Umgang mit seiner Person trug der ehemalige Delegierte für das
Flüchtlingswesen (DFW) wohl auch selber bei, befleissigte er sich doch neuerdings
recht zurückhaltender Töne und zunehmend differenzierter Äusserungen. Mehrmals
wies er auf die innere Verunsicherung einer Gesellschaft als Hauptursache der
Fremdenangst hin und rief die Bevölkerung zu grösserer Toleranz den Asylsuchenden
gegenüber auf. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.11.1990
MARIANNE BENTELI
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Klar war hingegen für den Bundesrat, dass Angehörige aus den ehemaligen
Ostblockstaaten Polen, Ungarn und CSSR nicht mehr von Menschenrechtsverletzungen
bedroht sind, weshalb er diese Länder zu 'safe countries' erklärte. Im Dezember sprach
Bundespräsident Koller von der Möglichkeit, die Sowjetunion ebenfalls in die Liste der
sicheren Länder aufzunehmen. Dass dies nicht bedeutet, dass die Schweiz deshalb
nicht gewillt wäre, Emigranten aus Osteuropa aufzunehmen, machten sowohl
Bundespräsident Koller wie Arbenz klar. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.12.1990
MARIANNE BENTELI

Da gerade der Fall Jugoslawien zeige, dass die unterschiedlichen Zuständigkeiten im
Bereich der Flüchtlings- und Ausländerpolitik immer wieder zu Problemen führen, will
der Vorsteher des EJPD Mittel und Wege zu einer besseren Koordination dieser
Teilbereiche prüfen lassen. Unter anderem soll untersucht werden, inwieweit sich mit
einer Zusammenfassung des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF) und des Bundesamtes
für Ausländerfragen (BFA) oder anderen organisatorischen Massnahmen eine
verbesserte Abstimmung der Ausländer- und der Asylpolitik erreichen liessen. Das
rasche und starke Wachstum des BFF veranlasste zudem den Bundesrat, eine
Organisationsüberprüfung dieses Amtes anzuordnen, welches mit seinen nun rund 500
Mitarbeitern zum grössten Bundesamt im EJPD geworden ist. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.11.1991
MARIANNE BENTELI

Die Suche nach einem Nachfolger für BFF-Direktor Arbenz gestaltete sich weiterhin
schwierig. Nachdem er den Arbeitsvertrag mit Arbenz um weitere sechs Monate bis
Ende Juni 1993 verlängert hatte, wurde der Bundesrat im Dezember in der Person von
Urs Scheidegger, FDP-Nationalrat und Solothurner Stadtammann, doch noch fündig.
Der neue BFF-Direktor, der sein Amt anfangs Juli 1993 antreten wird, engagierte sich in
der Vergangenheit verschiedentlich im Bereich der Beziehungen zur Dritten Welt sowie
zu Osteuropa und ist Mitglied entsprechender Gremien wie etwa der beratenden
Kommission für internationale Entwicklungszusammenarbeit. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.12.1992
MARIANNE BENTELI

Auch bei der Rückschaffung der Kosovo-Albaner mit negativem Asylentscheid, gegen
die sich Hilfswerke, kirchliche Kreise und einzelne Politiker vergeblich zur Wehr
setzten, ergaben sich immer wieder Verzögerungen, da sich die serbischen Behörden
wenig kooperativ bei der Beschaffung der nötigen Reisepapiere zeigten. Als Reaktion
auf neue Restriktionen der Regierung in Belgrad verlängerte der Bundesrat Ende
November die Wegweisungsfristen für Asylsuchende aus dem Kosovo bis Ende Januar
1995. Die Aufenthaltsdauer jener Bosnierinnen und Bosnier, die als Saisonniers, Kurz-
und Jahresaufenthalter oder als Besucher eingereist sind, wurde aufgrund des Krieges
in ihrem Heimatland bis Ende April 1995 verlängert. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.12.1994
MARIANNE BENTELI

Mit Flüchtlingen aus der Türkei - vor allem Kurden aus dem Osten des Landes - lief im
März ebenfalls ein Projekt für eine freiwillige Rückkehr unter der Aufsicht der
Migrationsorganisation der UNO (IOM) an. Das Projekt stiess unter den in der Schweiz
lebenden Türken jedoch auf wenig Echo. Drei Monate nach dem Start waren erst 11
Personen freiwillig in die Türkei zurück gereist. Neu an diesem Projekt ist die
periodische Kontaktaufnahme mit den Rückkehrern durch die IOM. Damit soll überprüft
werden, ob diese Menschen in ihrer Heimat überhaupt wieder Fuss fassen können. In
Zusammenarbeit mit dem IOM baute das BFF ab Oktober flächendeckend
Beratungszentren auf, da sich gezeigt habe, dass eine freiwillige Rückkehr häufig am
Mangel an Informationen scheitere. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.08.1996
MARIANNE BENTELI

Nach der Wahl eines neuen Staatspräsidenten in Algerien, der versprach, nicht mehr
auf Ausgrenzung, sondern auf Befriedung der fundamentalistischen Opposition zu
setzen, ging das BFF davon aus, damit sei in diesem nordafrikanischen Land wieder
Frieden eingekehrt, weshalb es die Wegweisung abgewiesener algerischer
Asylsuchender, auch solcher, die der islamistischen „Heilsfront“ angehören, wieder
aufnahm. Seit Jahresbeginn hatten 416 Algerier ein Asylgesuch gestellt; 25 erhielten
Asyl, 33 wurden provisorisch aufgenommen. Die restlichen Gesuchsteller wurden nach
Prüfung der Einzelfälle ab September nach und nach ausgeschafft. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.11.1999
MARIANNE BENTELI
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In Umsetzung des Entlastungsprogramms 03 wurden ab dem 1. April Personen mit
einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid (NEE) aus dem Sozialhilfesystem des
Asylbereichs ausgeschlossen. Diese Personen gelten als Ausländer und Ausländerinnen
mit illegalem Aufenthalt und haben die Schweiz grundsätzlich zu verlassen, wobei dies
wegen mangelnder Ausweispapiere oft nicht möglich ist. Mit dem Fürsorgestopp soll
Druck auf sie ausgeübt werden, bei der Papierbeschaffung aktiv mitzuwirken. Gemäss
Art. 12 der Bundesverfassung haben sie aber auf Verlangen Anspruch auf Nothilfe, falls
sie nicht in der Lage sind, für sich selber zu sorgen. Für die Ausrichtung der Nothilfe
sind die Kantone zuständig. Der Bund entschädigt die Kantone pro Person mit einer
einmaligen Nothilfepauschalen sowie im Fall eines begleitenden Vollzugs mit einer
Vollzugspauschale. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.04.2004
MARIANNE BENTELI

Das BFF beschloss, ein Rückkehrhilfeprogramm zur Förderung der freiwilligen
Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo anzubieten. Das Programm wurde in
Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und der
DEZAentwickelt. Die finanzielle Starthilfe beträgt 2000 Fr. pro erwachsene und 1000 Fr.
pro minderjährige Person; zusätzlich können Beiträge für Kleinprojekte oder
Ausbildungsmassnahmen gewährt werden. Das Rückhilfeprogramm Balkan wurde für
besonders bedürftige Personen bis Ende 2005 verlängert. Es richtet sich primär an
Personen, die aufgrund ihres Alters sowie medizinischer oder sozialer Probleme bisher
nicht ausgeschafft wurden. Für diesen Personenkreis werden mit individuellen,
bedarfsorientierten Massnahmen in den Bereichen Wohnraum, Gesundheit, Betreuung
und berufliche Integration die Voraussetzungen für eine nachhaltige
Wiedereingliederung in der Heimat geschaffen. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.07.2004
MARIANNE BENTELI

Die seit 1992 tätige verwaltungsunabhängige Asylrekurskommission (ARK) bestand
zuletzt aus 33 Richtern und dem Präsidenten sowie rund 180 Mitarbeitern. Im Rahmen
der Neuorganisation der Bundesgerichte übernahm das Bundesverwaltungsgericht auf
den 1. Januar 2007 ihre Aufgabe und teilweise auch ihr Personal. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.01.2007
MARIANNE BENTELI

Die Zunahme der Gesuche aus Eritrea wurde mit einem Entscheid der
Asylrekurskommission von 2006 in Zusammenhang gebracht, wonach ein eritreischer
Flüchtling aufgenommen werden muss, weil Deserteuren und Militärdienstverweigerern
in Eritrea Folter droht. Bundesrat Blocher leitete deshalb eine dringliche Änderung des
Asylgesetzes ein, welche Deserteure und Militärdienstverweigerer von der vorläufigen
Aufnahme ausnimmt, es sei denn, sie könnten eine politische Verfolgung geltend
machen. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.10.2007
MARIANNE BENTELI

Um die Kooperation mit jenen afrikanischen Staaten zu intensivieren, aus denen
besonders zahlreiche Asylbewerber stammen, schuf das EDA in einigen Botschaften
den Posten eines Migrationsattachés. Aufgabe dieser diplomatischen Vertreter ist es,
die afrikanischen Partner für die negativen Seiten der illegalen Migration zu
sensibilisieren und die für legale Reisen in die Schweiz vorgesehenen Prozeduren
bekannt zu machen. Zu ihrer Mission gehört auch die Überwachung der freiwilligen
oder zwangsweise erfolgten Rückkehr der Flüchtlinge in ihr Land sowie deren dortige
Eingliederung. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 06.11.2007
MARIANNE BENTELI

Im Zusammenhang mit den Anpassungen des Asylverfahrens wird auch das Bundesamt
für Migration reorganisiert. Alle Instanzen, die mit dem Asylwesen zu tun haben, sollen
wieder in einer Abteilung zusammengefasst werden. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Nachdem im März ein 29-jähriger nigerianischer Asylsuchender während einer
Zwangsausschaffung verstorben war, stoppte das Bundesamt für Migration (BFM) bis
auf Weiteres alle Sonderflüge bei Rückschaffungen. Eine Obduktion am Institut für
Rechtsmedizin der Universität Zürich ergab, dass der Verstorbene an einer schweren
Herzkrankheit gelitten hatte, die kaum diagnostizierbar war – und entlastete damit die
Behörden.
Der vorübergehende Stopp der Sonderflüge für Zwangsausschaffungen führte

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.03.2010
ANDREA MOSIMANN
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allerdings dazu, dass die Kantone gezwungen waren, Ausschaffungshäftlinge auf freien
Fuss zu setzen. Denn Ausschaffungshäftlinge dürfen laut Ausländergesetz nicht mehr als
24 Monate inhaftiert werden – und dies auch nur dann, wenn die Ausschaffung
absehbar ist. Die Kantone machten daher beim BFM Druck, wieder
Zwangsausschaffungen zuzulassen und hatten Erfolg: Noch bevor der Schlussbericht
des gerichtsmedizinischen Gutachtens zum Tod des Nigerianers vorlag, willigte das BFM
ein, die Sonderflüge wieder aufzunehmen. Um die Sicherheit von Ausschaffungsflügen
zu verbessern, sollten diese von Ärzten begleitet werden
. 16

Verschärft wurde die Praxis gegenüber Personen im Asylprozess aus Sri Lanka.
Abgewiesene Asylbewerber sollten nicht mehr vorläufig aufgenommen, sondern nach
Sri Lanka zurückgeschafft werden können, da sich nach Ansicht des Bundesamts für
Migration (BFM) die Lage dort entspannt hatte. Von dieser Praxisänderung
ausgenommen waren Tamilen aus bestimmten Gegenden des Landes, welche früher
strikt von den Tamil Tigers kontrolliert worden waren. 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.01.2011
ANITA KÄPPELI

Aufgrund der Demokratisierungsbewegungen im nordafrikanischen Raum und in
Ländern des Nahen Ostens wurde eine Flüchtlingswelle erwartet. Um sich auf diese
vorzubereiten, führte das Bundesamt für Migration bereits im Februar einen
Krisengipfel mit Vertretern der Kantone und der involvierten Departemente sowie der
Grenzwacht durch. Zudem nahm Justizministerin Sommaruga im Februar an einer EU-
Konferenz der zuständigen Innenminister teil, welche auf Drängen der südeuropäischen
Länder Italien, Malta und Spanien einberufen worden war und die innereuropäische
Koordination der Staaten verbessern sollte. Bereits vor dem ersten grossen Anstieg an
Asylgesuchen kritisierten die Kantone und verschiedene Parteien die ihrer Ansicht nach
mangelhafte Funktionsweise des Dublin-Abkommens. Auch das Bundesamt für
Migration räumte ein, dass Italien trotz der Dublin-Verpflichtungen nur eine geringe
Anzahl von Rücknahmen erlaube. Das Vertragswerk gesteht es den Staaten zu, sowohl
das Verkehrsmittel als auch den Ort für den Empfang rückzunehmender Asylsuchender
festzulegen. Italien wählte einen sehr restriktiven Ansatz und akzeptierte nur eine kleine
Anzahl Personen pro Tag, welche in Rom auf dem Luftweg anzukommen hatten.
Aufgrund dieser engen Auslegung des Dublin-Abkommens durch Italien konnte auch
die Schweiz im Frühjahr nur eine begrenzte Anzahl Rückführungen nach Rom
durchführen. Um die bilaterale Kooperation zu vertiefen, besuchte Bundesrätin
Sommaruga im September den italienischen Innenminister Maroni. Man einigte sich
darauf, dass eine Schweizer Verbindungsperson zukünftig in Rom vor Ort für eine
bessere Rückführung von abgewiesenen Asylsuchenden nach Italien sorgen solle. 18

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.02.2011
ANITA KÄPPELI

Aufgrund der grossen Anzahl an Asylbewerbern und den Kapazitätsengpässen in den
bestehenden Empfangszentren des Bundes beschloss das BFM im April, in Basel,
Kreuzlingen und im Tessin drei weitere Aufnahmezentren zu eröffnen. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.04.2011
ANITA KÄPPELI

Das BFM gab daraufhin im November bekannt, die Reisefreiheit von vorläufig
Aufgenommenen wieder einschränken zu wollen. Die Reiseverordnung war erst 2010
angepasst worden und erlaubte vorläufig Aufgenommenen, ein Reisegesuch ohne
Angabe von Gründen einzureichen. Es wurden dann allerdings verschiedene Fälle
bekannt, in welchen gewisse Personen Ferienreisen in ihr Heimatland unternommen
hatten, obwohl der Status der vorläufigen Aufnahme gerade aufgrund einer
unzulässigen oder unzumutbaren Wegweisung in dieses Land erfolgte. Zukünftig sollten,
wie bereits vor der Anpassung der Verordnung, Reisen nur noch aufgrund dringender
Angelegenheiten, familiärer Notlagen oder zwecks Ausbildung unternommen werden
dürfen. 20

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.11.2011
ANITA KÄPPELI
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En janvier, Mario Gattiker a été nommé directeur de l’Office fédéral des migrations. Il
succède à Alard du Bois-Reymond. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.01.2012
EMILIA PASQUIER

L’année sous revue a été marquée par la problématique de la pénurie de logements
pour les requérants d’asile. L’augmentation importante des demandes d’asile en 2011
(+45% par rapport à 2010) a confronté les autorités au problème du logement de ces
requérants. Ainsi, des requérants ont été logés dans un ancien hôpital (Boudry, NE) ou
encore dans un hôtel de passe (Aadorf, TG). En outre, l’ouverture de nouveaux centres a
maintes fois rencontré l’opposition des habitants et des autorités. Le principal exemple
de l’année sous revue est probablement la commune de Bettwill (AG). Cette dernière a
refusé d’ouvrir un centre, invoquant qu’aucun permis de construire ne pouvait être
délivré pour transformer le cantonnement militaire en centre pour requérants. Le
Département de la défense a également été accusé de refuser de mettre à disposition
les centres militaires désaffectés ou sous-utilisés à disposition des requérants d’asile.
Au final, la pression sur le département de la défense a permis d’ouvrir quelques
nouveau centres d’hébergement temporaires pour requérants d’asile, notamment dans
les communes de Hasliberg (BE), Bienne (BE), Schwarzenberg (LU), Boudevilliers (NE),
Carouge (GE), Hauterive (FR) et Sufers (GR). 22

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.10.2012
EMILIA PASQUIER

La planification d'urgence pour l'asile a été mise au point le 14 avril 2016
conjointement par le DFJP et la Conférence des directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS), la conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP), le
département fédéral de la protection de la population et des sports (DDPS) ainsi que le
corps des gardes-frontières (Cgfr). Ce plan d'urgence prévoit une réaction face aux
trois scénarios différents: 1) 10'000 demandes d'asile en 30 jours 2) 10'000 demandes
par mois pendant trois mois 3) 30'000 entrées irrégulières en quelques jours. Pour
information, 2015 a été une année record en termes de demandes d'asile pour la
Suisse: 39'523 demandes ont été déposées. Le trimestre le plus chargé, celui de juillet
à septembre, en a vu 12'339, ce qui reste encore bien en-dessous des scénarios
envisagés. Le plan d'urgence met en place des valeurs de référence, celles-ci
permettent une répartition claire des compétences, qui devrait toutefois peu différer
de la répartition ordinaire. La Confédération est responsable de l'enregistrement, de la
conduite des procédures d'asile ainsi que du premier hébergement des requérants et
requérantes. Le SEM augmente ses capacités d'hébergement de 4'600 places
habituelles à 6'000 voire 9'000 en cas de réalité du scénario n°3. Les cantons
demeurent responsables de l'hébergement et de l'encadrement des personnes qui leur
sont attribuées par la Confédération ainsi que de l'exécution des renvois. Ils doivent
cependant chacun mettre sur pied leur propre plan d'urgence ainsi qu'un Etat-major
cantonal ad hoc et mettre à disposition leurs corps de police pour venir en aide au
Cgfr. Le DDPS quant à lui aide le SEM pour la recherche d'hébergements et peut mettre
à disposition du Cgfr jusqu'à 2000 militaires (si décision du conseil fédéral) ainsi que
du matériel. Reste la possibilité comme auparavant de mobiliser l'Etat-major spécial
asile (SONAS) si les demandes devaient dépasser le seuil de 6'000 en 30 jours. Le
SONAS est composé de tous les acteurs impliqués, ainsi que les cantons. Il est
subordonné à la cheffe du DFJP et est réuni par le CF en cas de besoin. L'Etat-major
permet d'accélérer les processus décisionnels et d'améliorer la coordination des
différents services. Il prépare les décisions prises par le Conseil fédéral et en contrôle
et évalue la mise en œuvre. 23
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Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine aktivierte die Schweiz auf den 12. März
2022 erstmals in ihrer Geschichte den seit der Totalrevision des Asylgesetzes 1998
gesetzlich geregelten Schutzstatus S. Dieser ermöglicht es, schutzsuchenden Personen
– im gegebenen Fall aus der Ukraine – ohne ordentliches Asylverfahren rasch und
unbürokratisch ein einjähriges Aufenthaltsrecht zu erteilen, das bei Bedarf verlängert
werden kann. Der Schutzstatus S bietet somit einer Gruppe kollektiven Schutz für die
Dauer der in ihrem Ursprungsland bestehenden schweren Gefährdung. Ferner schliesst
er – auch im Unterschied zum Status der vorläufigen Aufnahme  – den unmittelbaren
und bedingungslosen Familiennachzug mit ein und mündet, nach fünfjährigem
Bestehen, in die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsbewilligung B. Der Bundesrat
schlug die erstmalige Aktivierung des Schutzstatus S nach Absprache mit der EU vor,
um europaweit möglichst einheitliche Regeln zu schaffen. Die EU-Mitgliedstaaten
aktivierten ihrerseits mit der «Temporary Protection Directive» erstmals eine seit 2001
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bestehende entsprechende Notfallregelung. Bei den konsultierten Akteuren,
namentlich den Kantonen, Gemeinden, Städten, Hilfswerken und dem UNHCR, stiess
der Vorschlag der Aktivierung des Schutzstatus S auf breite Unterstützung. 

Als «Européens qui connaissent notre mentalité et la vie que nous menons ici»
beschrieb EJPD-Vorsteherin Karin Keller-Sutter gemäss «La Liberté» die Ukrainerinnen
und Ukrainer, als sie die bundesrätliche Solidaritätsbekundung in die Aktivierung des
Schutzstatus S sowie in Verordnungsanpassungen zur Lockerung der Bestimmungen des
Status übersetzte. So entfällt für Ukrainerinnen und Ukrainer die Wartefrist von drei
Monaten, bis sie in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen, und ebenso
ist es ihnen erlaubt, unmittelbar nach ihrer Einreise in die Schweiz eine selbständige
Erwerbstätigkeit auszuüben. Auch dürfen Personen mit Schutzstatus S innerhalb des
Schengen-Raums frei reisen – dies ebenfalls im Unterschied zu in der Schweiz vorläufig
aufgenommenen Personen, für die seit einem Parlamentsbeschluss in der
Wintersession 2021 starke Einschränkungen bei der Reisefreiheit gelten. Ebenso
beschloss der Bundesrat, den Schutzstatus S in gewissen Fällen auch an Personen ohne
ukrainische Staatsbürgerschaft zu erteilen, und zwar an solche, die in der Ukraine über
eine Aufenthaltsbewilligung verfügten, sofern für sie eine Rückreise in ihr Heimatland
aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist. Mit diesen Anpassungen am Schutzstatus S
bezweckte die Schweiz nicht zuletzt eine stärkere Harmonisierung mit der EU. Mitte
April beschloss der Bundesrat ferner, den Kantonen pro Person mit Schutzstatus S
zusätzlich zur jährlichen Globalpauschale von ungefähr CHF 18'000 eine
Integrationspauschale von CHF 3'000 zu entrichten. Diese soll primär zum
Spracherwerb eingesetzt werden und somit die Beteiligung am Sozial- und Arbeitsleben
in der Schweiz erleichtern. Ende August 2022 zog das EJPD bezüglich der
Arbeitsmarktintegration denn auch eine erste, positive Bilanz: Von den ca. 34'000 bis
zu diesem Zeitpunkt in die Schweiz geflüchteten Personen im erwerbsfähigen Alter mit
Schutzstatus S hatten 11 Prozent eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können; ein Anteil,
der beinahe doppelt so hoch ausfiel wie derjenige bei anerkannten Flüchtlingen oder
vorläufig aufgenommenen Personen. 

Seinen erstmaligen Einsatz erlebte auch der Sonderstab Asyl (SONAS), den die
zuständige Bundesrätin nach Absprache mit der VBS-Vorsteherin Viola Amherd sowie
dem Präsidenten der KKJPD, Fredy Fässler (SG, sp), und der Präsidentin der SODK,
Nathalie Barthoulot (JU, sp), bereits im März 2022 einberief. Ziel dieses im Jahr 2011
geschaffenen «politisch-strategischen Führungsorgan[s]» ist die Unterstützung des
Bundes bei der Bewältigung besonderer und ausserordentlicher Lagen im Asylbereich,
namentlich durch die Koordination unterschiedlicher Aktivitäten und die Verkürzung
von Entscheidungswegen. Dieser Sonderstab war es denn auch, der Anfang Juni auf
Vorschlag des SEM und nach durchgeführter Konsultation beschloss, dass der
Schutzstatus S bei ausgedehnten Heimatreisen oder bei längerem Aufenthalt in einem
Drittstaat widerrufen werden kann.

Im Frühling schuf Karin Keller Sutter zudem eine Evaluationsgruppe zum Schutzstatus
S, die sich Anfang Juli 2022 erstmals traf. Diese hat zum Ziel, die ersten Erfahrungen
mit dem Schutzstatus S, etwa in Bezug auf dessen Schutzfunktion, die Auswirkungen auf
das Asylsystem sowie auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, zu
untersuchen und daraus Handlungsmöglichkeiten und -bedarf für die Zukunft
abzuleiten. Bereits Ende 2022 soll hierzu ein Zwischenbericht vorgelegt werden. 

Trotz der generellen und breiten politischen Unterstützung zur Aktivierung des
Schutzstatus S für Personen aus der Ukraine war diese vor Kritik aus verschiedenen
Lagern nicht gefeit. So erachtete etwa die Schweizerische Flüchtlingshilfe die durch
den Schutzstatus S geschaffene Ungleichbehandlung gegenüber vorläufig
aufgenommenen Personen als «stossend», obgleich sie relativierte, dass die
Ausgangslage in der Ukraine eine andere sei als diejenige von Flüchtenden aus vielen
anderen Ländern: Ukrainerinnen und Ukrainer flüchteten alle aus demselben
unmittelbaren Grund – dem Krieg. Auch im Rahmen der zweiten Flüchtlingssession im
Mai 2022 wurden die Gleichbehandlung aller geflüchteten Personen sowie die
Ausdehnung des Schutzstatus auf andere Flüchtlingsgruppen gefordert. Ferner
erachteten etwa die Kantone die zugesprochene Integrationspauschale von CHF 3'000
mehrheitlich als zu tief.
Auf der anderen Seite verlangten Vertreterinnen und Vertreter der SVP bereits im Mai in
Form von politischen Vorstössen eine regelmässige Überprüfung des Schutzstatus S und
stellten in Frage, ob dieser an alle geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer – das heisst
unabhängig von deren geografischer Distanz zu Gebieten mit aktiven Kriegshandlungen
– vergeben werden soll. Ebenso postulierten Mitglieder der SVP, Personen aus

01.01.65 - 01.01.24 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Drittstaaten mit rechtmässiger Aufenthaltsbewilligung in der Ukraine sei kein
Schutzstatus S zu gewähren. Nicht zuletzt wurde eine gewisse Kritik laut, da bei
Personen mit Schutzstatus S im Gegenzug zu vorläufig Aufgenommenen für die Frage
des Sozialhilfeanspruchs lediglich das Einkommen und nicht ebenfalls die
Vermögenswerte berücksichtigt wurden. Diesen Umstand änderte die SODK Mitte
August 2022 durch die Publikation neuer Empfehlungen. 24
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